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Anhang V  

zu den Richtlinien für die Zertifizierung   

von IS durch die SGI vom 03.09.2015 

 

Gebührenordnung für die Zertifizierung 

Gemäss Richtlinien Anhang II, Reglement für die Zertifizierung von IS durch die SGI vom 03.09.2015 

genehmigt vom SGI Vorstand am 06.03.2018 

 

 

 

 

 

 

revidiert durch die ZK-IS Januar 2018; genehmigt vom SGI Vorstand am 06.03.2018  
revidiert durch die ZK-IS Mai 2019; genehmigt vom SGI Vorstand am 09.07.2019 
revidiert durch die ZK-IS Juni 2022; genehmigt vom SGI Vorstand am 05.07.2022 
revidiert durch die ZK-IS Februar 2023; genehmigt vom SGI Vorstand am 22.03.2023 
revidiert durch die ZK-IS Juni 2023; genehmigt vom SGI Vorstand am 06.07.2023,  
revidiert durch die ZK-IS April 2025; genehmigt vom SGI Vorstand am 06.05.2025 gültig ab 01.01.2026 
 

Diese Version ersetzt alle vorherigen.  
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Anhang V - Gebührenordnung ab 01.01.2026 
 
Ziffer Situation Einzureichende Unterlagen und Vorgehen Eingabe-Frist1 Visitation Kosten 

(CHF) 
Gültigkeitsdauer des 

Zertifikates 

1 Neuzertifizierung Vollständig ausgefülltes Antragsformular2 der ZK-IS 
mit allen Anhängen gemäss Reiter „Prozedur 

  Ja 18‘500  5 Jahre ab Ablauf des 
alten Zertifikates3 

2 Rezertifizierung nach Ablauf des Zertifikats Vollständig ausgefülltes Antragsformular2 der ZK-IS 
Anhänge, die seit der letzten Zertifizierung keine Änderungen 
erfahren haben, müssen nicht beigelegt werden 

6 Mt. vor Ablauf Ja 7’000  5 Jahre ab Ablauf des 
alten Zertifikates3 

3 Rezertifizierung nach strukturellen 
Änderungen (Neubau, Umbau, Änderung der 
Bettenzahl) oder auf Antrag der Station 

Vollständig ausgefülltes Antragsformular2 der ZK-IS 
Anhänge, die seit der letzten Zertifizierung keine Änderungen 
erfahren haben, müssen nicht beigelegt werden 
 

6 Mt. ab Eintritt der 
Neuerung 

Ja 7‘000  5 Jahre ab 
Eingabedatum3 

4 Rezertifizierung nach personellen 
Änderungen 

     

4.1 Aktuelles Zertifikat ohne Auflagen      

4.1.a Gültigkeitsdauer des laufenden Zertifikates 
ab Inkrafttreten der personellen Änderung 

Vollständig ausgefülltes Antragsformular2 der ZK-IS 3 Mt. ab Eintritt der 
Neuerung 

Ja 7’000  5 Jahre ab 
Eingabedatum3 

 > 2 Jahre: Anhänge, die seit der letzten Zertifizierung keine Änderungen 
erfahren haben, müssen nicht beigelegt werden 

    

4.1.b Gültigkeitsdauer des laufenden Zertifikates 
ab Inkrafttreten der personellen Änderung 
 

 2 Jahre 
 

Antragsformular2 der ZK-IS [Reiter 1 (Antrag),2 
(Autodeklaration) und 3 (DATA-EPT-FTE)] 
 
Diplome der neuen Leitungspersonen 
 
Schriftliche Bestätigung, dass sich seit der letzten 
ordentlichen Zertifizierung keine Änderungen im 
Leistungsauftrag, der Bausubstanz, der Struktur und über die 
personelle Änderung hinausgehende 
Organisationsanpassungen ergeben haben 
 

3 Mt. ab Eintritt der 
Neuerung 

Nein 2’000 Bestätigung des 
laufenden Zertifikates mit 

der ursprünglichen 
Laufzeit 
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Ziffer Situation Einzureichende Unterlagen und Vorgehen Eingabe-Frist1 Visitation Kosten 
(CHF) 

Gültigkeitsdauer des 
Zertifikates 

4.2. Aktuelles Zertifikat mit Auflagen Bericht über den Behebungsstand der 
Konformitätsverletzungen Antragsformular2 der ZK-IS  
[Reiter 1 (Antrag),2 (Autodeklaration) und 3 (DATA-EPT-
FTE)] 
 
Diplome der neuen Leitungspersonen 
 
Auf Antrag der Station kann ein Re-Zertifizierungsprozess 
gemäss Ziffer 3 eingeleitet werden  
 

3 Mt. ab Eintritt der 
Neuerung 

  
 
 
 
 

 

4.2.a Auflagen erfüllt Maximale Laufzeit des Zertifikates nach Erfüllen der Auflagen 
 
> 2 Jahre: Vorgehen gemäss Ziffer 4.1.a 
 

 2 Jahre: Vorgehen gemäss Ziffer 4.1.b 
 

 Ja 
 
 
 
 

Nein 

 
 
 
 
 

2‘000 
 

 
Verlängerung auf 5 
Jahre ab Ablauf des 

ursprünglichen 
Zertifikates3 

4.2.b Auflagen nicht erfüllt Weiterführung des Zertifikates mit Auflagen ohne Änderung 
der aktuellen Laufzeit. 
 
Erneute Überprüfung der Auflagen nach Ablauf der 
ursprünglichen Frist gemäss Ziffer 6 
 

  
 

Nein 

 
 

2‘000 
 

Bestätigung des 
laufenden Zertifikates 
mit Auflagen und der 

ursprünglichen 
Laufzeit 

5 Bauliche oder personelle Änderungen Bericht über die bevorstehenden Änderungen  Vor Ablauf des 
aktuellen Zertifikates 

Nein 
 
 

500 
 

 

Provisorische 
Verlängerung um  

 12 Mt.  

Nach Abschluss des 
Re-Zertifizierungs-

verfahrens Gültigkeit 
ab Ablauf des 
ursprünglichen 

Zertifikats3 
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6 Überprüfung erteilter Auflagen Bericht über die Behebung der Konformitätsverletzungen 

 
Antragsformular2 der ZK-IS [Reiter 1 (Antrag),2 
(Autodeklaration) und 3 (DATA-EPT-FTE)]. 
 
Schriftliche Bestätigung, dass sich seit der letzten 
ordentlichen Zertifizierung - abgesehen von der 
Behebung der Konformitätsverletzungen - keine weiteren 
Änderungen im Leistungsauftrag, der Bausubstanz, der 
Struktur und über die personelle Änderung 
hinausgehende Organisationsanpassungen ergeben 
haben. 
 
 

Gemäss Schreiben 
der ZK-IS 

Nein 2‘000 Bei Erfüllung der 
Auflagen Verlängerung 

auf 5 Jahre ab Ablauf des 
ursprünglichen 

Zertifikates3 

  

1 Personelle Änderungen in der Leitung sowie alle Veränderungen in der Organisation, Bettenzahl, Struktur, Bausubstanz oder im Leistungsauftrag während der Gültigkeitsdauer des 
Zertifikates müssen dem Präsidenten der ZK-IS (via Geschäftsstelle der SGI) innert Monatsfrist nach Inkrafttreten schriftlich gemeldet werden. Die in der Tabelle angegebenen Fristen 
beziehen sich auf die Eingabe aller notwendigen Unterlagen. 
 

 2 Bitte immer die jeweils aktuelle Version des Antragsformulars verwenden: https://www.swiss-icu.ch/de/Zertifizierung 
 

    
 3 Sind alle Bedingungen erfüllt, beträgt die Gültigkeitsdauer des Zertifikates 5 Jahre. Allfällige Auflagen verkürzen die Gültigkeitsdauer situationsbezogen gemäss Entscheid der ZK-IS 
auf ein bis drei Jahre. 

    
 
Die Geschäftsstelle der Zertifizierungskommission (ZK-IS) stellt der Intensivstation für die Zertifizierung einer Intensivstation die fälligen Beträge wie oben beschrieben 

nach Eingang der Anmeldung zur Zertifizierung, vor Aufnahme der Tätigkeit in Rechnung.  

 
*zzgl. 8.1 % MWSt 
 
 


